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Grundsätze für Leistungsnachweise (LN) / Tests / Lernerfolgskontrollen / 
Klassenarbeiten  
 

• Die Anzahl der Leistungsnachweise (LN) richtet sich nach den aktuellen 
Bestimmungen des Bildungsministeriums und des Schulcurriculums.  

• LN sollten sich im Wesentlichen auf eine abgeschlossene Unterrichtseinheit 
beziehen.  

• LN sollten rechtzeitig (mindestens 3 Tage vorher) angekündigt werden.  

• LN in den einzelnen Fächern sind gleichmäßig über das Schuljahr zu verteilen.  

• Pro Woche sollten nicht mehr als 2 LN, an einem Tag nicht mehr als 1 LN 
geschrieben werden (Vokabeltests ausgenommen).  

 
Ausnahmen müssen nicht zur Regel werden!  

• Den Schülerinnen und Schüler sind die Bewertungskriterien und der 
Bewertungsmaßstab in geeigneter Form transparent zu machen.  

• LN sollten innerhalb einer Woche korrigiert werden. Sie sind möglichst vor Beginn der 
Ferien zurückzugeben.  

• Der Leistungsstand der Klasse kann den Eltern und den Schülerinnen und Schüler in 
geeigneter Form bekannt gegeben werden.  

• LN können nach Rücksprache mit dem Schulleiter und mit seiner Genehmigung 
gewertet werden, auch wenn mehr als ein Drittel der Arbeiten nicht mit mindestens 
„Ausreichend“ benotet worden sind.  

• Auf die Unterschrift der Eltern kann verzichtet werden.  

• Die Benotung der Leistungsnachweise erfolgt in der Regel wie folgt:  
 
1 ≥ 96% 2 ≥ 82% 3 ≥ 67% 4 ≥ 50% 5 ≥ 20% 6 unter 20% 
 

• Fehlerquotient für die Beurteilung der Note in der Sprachrichtigkeit und der 
Textproduktion: 

•  

5./6. Schuljahr  7./8. Schuljahr  9./10. Schuljahr  

Note  Fehlerquotien
t  

Note  Fehlerquotien
t  

Note  Fehlerquotien
t  

1  ≥ 100  1  ≥ 100  1  ≥ 100  

2  39 – 99  2  49 – 99  2  49 – 99  

3  25 - 38  3  29 – 48  3  33 – 48  

4  17 – 24  4  21 – 48  4  25 – 32  

5  13 – 16  5  16 – 20  5  21 – 24  

6  12 – 0  6  15 – 0  6  20 – 0  
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